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und welche Reformen sind für ein zukunftsfähiges
Rentensystem nötig?

Altersarmut statt Altersvorsorge: Was läuft falsch, 

Das Niveau der Rentenauszahlungen sinkt seit längerem kontinuierlich. Die betriebliche und die 

geförderte Privatvorsorge reichen nicht aus, um die Versorgungslücke zu füllen. Experten warnen 

vor einer zunehmenden Armutsgefährdung im Alter. Welche Reformen sind für ein zukunftsfähiges 

Rentensystem nötig?

Stabilisierende Reformen 
statt Lamento

Aufgewirbelt von einer ebenso alarmisti-
schen wie sachlich falschen Studie des 
WDR (vgl. Börsch-Supan et al. 2016), die 
im Jahr 2029 jeden zweiten Neurentner 
als altersarm einordnete, sind das Thema 
Altersarmut und mit ihm die vergangenen 
Reformen der Alterssicherung im Frühjahr 
2016 erneut in den Fokus von Politik und 
Öffentlichkeit gerückt. Vorschläge, wie 
diesem vermeintlichen Problem beizu-
kommen sei, ließen nicht lange auf sich 
warten und reichten von der im Koaliti-
onsvertrag bereits angelegten Einführung 
einer sogenannten solidarischen Lebens-
leistungsrente über die Abschaffung des 
Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenfor-
mel bis hin zur Ausweitung des Versicher-
tenkreises der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung (GRV) auf alle Selbständigen. 
Dabei ist allen diesen Vorschlägen ge-
mein, dass sie letztlich darauf abzielen, 
die vergangenen Rentenreformen rück-
gängig zu machen oder zu unterlaufen. 
Dies erstaunt, denn diese Reformen hat-
ten nennenswert dazu beigetragen, die 
finanzielle Stabilität der GRV zumindest 
bis zum Jahr 2029 zu sichern und die aus 
dem demographischen Wandel erwach-
senden Lasten nicht einseitig einer Gene-
ration aufzubürden.

So werden sich die Jüngeren als Beitrags-
zahler in den kommenden Jahren ohnehin 
bereits steigenden Beitragssätzen gegen-

über sehen, wobei bis zum Jahr 2020 ei-
ne Obergrenze von 20% und bis zum 
Jahr 2030 von 22% gesetzlich festgelegt 
ist. Ebenso trägt die schrittweise Erhö-
hung des gesetzlichen Renteneintrittsal-
ters auf 67 Jahre im Jahr 2029 zur finan-
ziellen Stabilisierung der GRV bei. Über 
die mit der Einführung des Beitragsfaktors 
und der Einführung des Nachhaltigkeits-
faktors umgesetzten Veränderungen der 
Rentenanpassungsformel übernehmen 
zudem die heutige sowie alle zukünftigen 
Rentnergenerationen einen Teil der de-
mographischen Anpassungslast. Schließ-
lich wird dadurch das Sicherungsniveau 
vor Steuern sukzessive abnehmen, wobei 
hier eine Untergrenze von 46% bis zum 
Jahr 2020 und eine von 43% bis zum Jahr 
2030 gesetzlich festgelegt wurden.

Nicht zuletzt um diesen Rückgang des 
Sicherungsniveaus in der GRV zu kom-
pensieren, wurde die Förderung der be-
trieblichen und privaten Altersvorsorge 
ausgebaut. Seit dem Jahr 2002 haben 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 
den Aufbau einer betrieblichen Altersvor-
sorge (bAV) über Entgeltumwandlung, die 
bis zu einer Obergrenze durch Steuer- 
und Sozialabgabenfreiheit gefördert wird. 
Darüber hinaus wurde die private Alters-
vorsorge durch die Einführung der staat-
lich geförderten Riester-Rente gestärkt. 
Damit setzt sich die Alterssicherung in 
Deutschland künftig aus drei Säulen, der 
GRV, der bAV und der privaten Vorsorge, 
zusammen. Gleichzeitig zielt dies darauf 
ab, das Alterssicherungssystem auf ein 
Mischsystem aus Umlage- und Kapital-
deckungsverfahren umzustellen. Dies soll 
darüber hinaus zu einer weiteren Entlas-
tung der jüngeren Generationen in der 
GRV führen.

Insgesamt haben die Reformen in der 
GRV dazu beigetragen, die finanzielle Sta-
bilität dieses Systems mit vergleichsweise 
moderaten Beitragssatzerhöhungen zu-
mindest bis zum Jahr 2029 zu sichern 
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(vgl. SVR 2014). Dies gilt allerdings nur dann, wenn sie Be-
stand haben und nicht unterlaufen werden. Doch das ist mit 
der Mütterrente und der Rente mit 63 Jahren für langjährig 
Versicherte im Jahr 2014 bereits geschehen. Die finanziellen 
Folgen für die GRV fallen nur deshalb bislang nicht so stark 
aus, weil die gute konjunkturelle Lage und die günstige Si-
tuation auf dem Arbeitsmarkt zu einer unerwartet positiven 
Entwicklung der Beitragseinnahmen geführt haben (vgl. SVR 
2014; Kallweit und Kohlmeier 2014). Ebenso hat sich ein 
kurzes demographisches Zwischenhoch günstig auf die 
Ausgabenentwicklung ausgewirkt (vgl. SVR 2013).

Altersarmut ist glücklicherweise heute kein gesellschaftlich 
relevantes Problem. Seit dem Jahr 2003 hat sich die Anzahl 
der Empfänger der Grundsicherung im Alter zwar in etwa 
verdoppelt und lag im Jahr 2014 bei rund 515 000 Perso-
nen. Gleichwohl ist der Anteil der Empfänger von Grundsi-
cherung im Alter an allen 65-Jährigen und Älteren mit 3,0% 
im Jahr 2014 gering. Dies gilt vor allem im Vergleich zu den 
unter 15-Jährigen: Von diesen bezogen im Jahr 2014 15,3% 
eine vergleichbare Sozialleistung. 

In den kommenden Jahren ist allerdings mit einem weiteren 
Anstieg der Anzahl der Empfänger der Grundsicherung im 
Alter zu rechnen. Schließlich gab es in den vergangenen 
Dekaden Entwicklungen, die das Risiko haben ansteigen 
lassen, im Alter nur eine niedrige gesetzliche Rente zu er-
halten (vgl. SVR 2011). Dazu zählt insbesondere die Ver-
schlechterung der Situation auf dem Arbeitsmarkt bis zum 
Jahr 2005, die von einem Anstieg der (Langzeit-)Arbeitslo-
sigkeit gekennzeichnet war und eine Veränderung der Er-
werbstätigenstruktur zur Folge hatte. Hinzu kommen die 
Aufspreizung der Entlohnungsstruktur am unteren Ende (vgl. 
SVR 2012), aber auch die zur Sicherung der finanziellen 
Stabilität der GRV notwendigen Reformen. 

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass veränderte Rahmen-
bedingungen zu Verhaltensanpassungen führen. So ist die 
mit der Rente mit 67 Jahren intendierte Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit mit zusätzlichen Entgeltpunkten verbun-
den, die sich rentensteigernd auswirken und damit die Ab-
senkung des Sicherungsniveaus zumindest teilweise kom-
pensieren können. Ebenso soll mit dem Ausbau der Förde-
rung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge der Auf-
bau einer weiteren Altersrente aus eigener Sparleistung der 
Versicherten erreicht werden. Diese würde – bei entspre-
chender Sparleistung – die durch die Reformen vergleichs-
weise niedrigere gesetzliche Rente ergänzen und damit das 
ansonsten tendenziell aus den Reformen resultierende hö-
here Altersarmutsrisiko wieder senken.

Damit offenbart sich ein weiterer entscheidender Aspekt in 
der Altersarmutsdebatte, der bisher zu wenig beachtet wur-
de: Keineswegs führt ein Rentenzahlbetrag aus der GRV, 
der heute unterhalb von etwa 760 Euro liegt, automatisch 

zu einem Anspruch auf Grundsicherung im Alter zuzüglich 
Kosten für Wohnen und Unterkunft.1 Zum einen sind weite-
re (Alters-)Einkommen und Vermögen des Versicherten zu 
berücksichtigen. Zum anderen spielt der Haushaltskontext 
eine entscheidende Rolle. So kann die familiäre Arbeitstei-
lung während der Erwerbsphase bei einem Paar dazu füh-
ren, dass sich das gemeinsame Alterseinkommen beispiels-
weise aus einer sehr niedrigen GRV-Rente mit einem Zahl-
betrag von 300 Euro, einer sehr hohen GRV-Rente mit einem 
Zahlbetrag von 1 500 Euro und einer Rentenzahlung aus 
einer privaten Rentenversicherung von 500 Euro zusam-
mensetzt. Insgesamt steht dem Paar damit ein gemeinsa-
mes Alterseinkommen von 2 300 Euro zur Verfügung, aus 
dem mitnichten ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter – 
auch nicht für den Partner mit der niedrigen GRV-Rente – 
erwächst. Und das ist durchaus gewollt.

Somit müssen die Reformen in der GRV bei einer entspre-
chenden Verhaltensanpassung nicht zwingend zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Alterseinkommen führen. 
Dennoch haben weitere Risikofaktoren zugenommen, so-
dass insgesamt also mit einem weiteren Anstieg der Emp-
fängerzahlen der Grundsicherung im Alter zu rechnen ist. 
Für ein pessimistisches Szenario ohne Verhaltensanpassung 
und bei schlechter Arbeitsmarktintegration hat der Wissen-
schaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (2012) einen Anstieg der Altersarmutsquo-
te2 auf 5,4% im Jahr 2029 ermittelt. Dies entspricht zwar im 
Vergleich zur Situation heute beinahe einer Verdoppelung, 
ist aber um den Faktor 10 niedriger als die in diesem Früh-
jahr in den Medien kursierenden Altersarmutsquote von 50% 
und liegt immer noch deutlich unter dem Anteil der unter 
15-Jähigen von 15,3%, die heute auf die entsprechende 
Sozialleistung angewiesen sind.

Es zeigt sich somit, dass es insbesondere die mangelhafte 
Integration in den Arbeitsmarkt ist, die das Altersarmutsrisi-
ko treibt (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi 2012). 
Folglich liegt hier der Schlüssel, um Altersarmut – präventiv, 
also vor Beginn des Renteneintritts – zu vermeiden. Für ei-
ne gute Arbeitsmarktintegration ist es erforderlich, bereits 
vor der Erwerbsphase anzusetzen. Schließlich eröffnen sich 
mit einer hohen schulischen und beruflichen Qualifikation 
die meisten Arbeitsmarktchancen, während das Arbeitslo-
sigkeitsrisiko gleichzeitig am geringsten ist. Erforderlich ist 
also eine Bildungspolitik, die bei der vorschulischen Erzie-
hung beginnt und bei einer Ausweitung der Weiterbildung 
endet (vgl. SVR 2009). Dies verbessert die Beschäftigungs-

 1 Dieser Betrag ergibt sich aus dem seit dem 1. Januar 2016 geltenden 
Regelsatz von 404 Euro für einen Alleinstehenden und den Kosten für 
Unterkunft und Heizung. Diese lagen im Jahr 2014 bei durchschnittlich 
355 Euro. Bei Berücksichtigung der vom Rentner zu zahlenden Anteile 
zur GKV von 8,4% (hiervon entfallen 1,1 Prozentpunkte auf den durch-
schnittlichen Beitragssatz für den einkommensabhängigen Zuschlag) 
und zur SPV von 2,35% ergäbe sich eine Bruttorente von 842 Euro.

 2 Die Altersarmutsquote gibt den Anteil der Empfänger der Grundsiche-
rung im Alter bezogen auf alle 65-Jährigen und Älteren an.
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chancen gerade bildungsferner und damit eher von Arbeits-
losigkeit bedrohter Personen. Zudem kann eine die Beschäf-
tigung fördernde Arbeitsmarktpolitik zur Reduktion des Al-
tersarmutsrisikos beitragen. Da eine Erwerbsminderung 
aufgrund des daraus resultierenden begrenzten Potenzials, 
Einkommen zu erzielen, die individuellen Möglichkeiten stark 
einschränkt, Rentenanwartschaften in der GRV zu erwerben 
und private Altersvorsorge zu betreiben, sollte das Risiko 
einer Erwerbsminderung reduziert werden. Dazu können ein 
Ausbau der betrieblichen Gesundheitspolitik sowie individu-
elle Präventionsanstrengungen beitragen.

Maßnahmen, wie beispielsweise die solidarische Lebens-
leistungsrente, die kurativ, also zum Zeitpunkt des Renten-
beginns, den Bezug der Grundsicherung im Alter verhin-
dern, sind hingegen abzulehnen. Schließlich bekämpfen 
sie Alters armut nicht wirklich, sie überdecken sie nur. Au-
ßerdem haben sie in der Regel Nebenwirkungen (vgl. Feld, 
Kallweit und Kohlmeier 2013): Bei einer sogar nur teilwei-
sen Beitrags finanzierung kommt es wieder zu einer Belas-
tung der Beitragszahler, womit die Reformanstrengungen 
der letzten Jahre verwässert werden. Darüber hinaus ist 
eine Beitragsfinanzierung nicht sachgerecht. Die Armuts-
bekämpfung stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
dar und ist somit aus Steuermitteln zu finanzieren. Des 
Weiteren ist abzusehen, dass die heutige Einführung einer 
Leistung wie die der solidarischen Lebensleistungsrente 
eine Rentnergeneration begünstigt, der es wohl so gut geht 
wie keiner vor ihr, während sie gleichzeitig die heutigen 
Beitragszahler zusätzlich belastet. Außerdem gibt es mit 
der Grundsicherung im Alter ein System, das existenzielle 
Armut im Alter korrigiert und sachgerecht aus Steuermitteln 
finanziert wird.

Für die Sicherung der finanziellen Stabilität der GRV ist es 
notwendig, die bisherigen Reformen wirken zu lassen und 
nicht mit diskretionären Politikmaßnahmen und immer neu-
en Leistungen wie der Mütterrente, der Rente mit 63 Jahren 
(für langjährig Versicherte) oder der geplanten solidarischen 
Lebensleistungsrente den Ausgabendruck zu erhöhen. Oh-
nehin bedarf es weiterer Reformanstrengungen, die die fi-
nanzielle Stabilität der GRV über das Jahr 2029 hinaus si-
chern. Hier bietet sich eine weitere Erhöhung des gesetzli-
chen Renteneintrittsalters an. Wie Berechnungen zur Trag-
fähigkeit zeigen, gingen von dieser Maßnahme vergleichs-
weise positive Effekte aus (vgl. SVR 2014). Da von einem 
weiteren Anstieg der (ferneren) Lebenserwartung ausgegan-
gen werden kann, die mit einer Zunahme der bei guter Ge-
sundheit verbrachten Jahre verbunden sein wird, wäre eine 
solche Anpassung angemessen.

Es ist vorteilhaft, den weiteren Anstieg des Renteneintrittsal-
ters an die Entwicklung der (ferneren) Lebenserwartung zu 
koppeln. Damit wäre sichergestellt, dass die Anpassung des 
Renteneintrittsalters wirklich nur bei einem Anstieg der Le-

benserwartung umgesetzt wird. Gleichzeitig würde auf die-
se Weise ein sich selbst stabilisierendes Rentensystem ge-
schaffen – jedenfalls dann, wenn diskretionäre Eingriffe von 
Seiten des Gesetzgebers unterbleiben. Zudem sollte bei 
einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters über fle-
xiblere Renteneintrittsmöglichkeiten und mögliche weitere 
Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente nachge-
dacht werden.

Ebenso gibt es weiteren Handlungsbedarf im Bereich der 
zweiten und dritten Säule. Verfehlt wäre es jedoch, die Ries-
ter-Rente als komplett »gescheitert« zu bezeichnen. Dem 
wohl größten Mangel der Riester-Rente – ihrer Intranspa-
renz, die den Wettbewerb zwischen den Anbietern ein-
schränkt – kann abgeholfen werden. Einen Beitrag dazu 
werden die ab dem 1. Januar 2017 von den Anbietern zer-
tifizierter Altersvorsorgeprodukte vorzuhaltenden Produkt-
informationsblätter leisten.

Mit etwa 40% aller Haushalte und immerhin gut einem Vier-
tel der Haushalte im untersten Einkommensfünftel ist der 
Abdeckungsgrad der Riester-Rente weit höher, als bei einem 
als gescheitert bezeichneten Projekt zu erwarten wäre (vgl. 
Coppola und Gasche 2011). Dennoch besteht Handlungs-
bedarf. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es verschie-
dene Formen der privaten Altersvorsorge gibt (z.B. bAV, Le-
bensversicherungen, Immobilien) und nicht zwingend jeder 
Haushalt jedes Produkt haben muss. Soll der Abdeckungs-
grad der Riester-Rente – insbesondere bei Niedrigeinkom-
mensbeziehern – erhöht werden und soll es bei der bis-
herigen Ausgestaltung für den Abschluss eines zertifizierten 
Altersvorsorgevertrags und der damit verbundenen Eigen-
initiative bleiben, bleibt nur die Möglichkeit, intensiver über 
die Notwendigkeit einer zusätzlichen Altersvorsorge und 
über die damit verbundene staatliche Förderung zu infor-
mieren.

Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge gilt im Grunde 
dasselbe. Der Abdeckungsgrad liegt bei weitem nicht bei 
100%, sondern bei etwa 50% (vgl. BMAS 2012). Dies ist 
wie beschrieben auch nicht zwingend notwendig. Insbeson-
dere Beschäftigte in Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern haben aber besonders selten die Möglichkeit, betrieb-
lich für das Alter vorzusorgen. Es gibt also Verbesserungs-
bedarf. Hier ließe sich eine bessere staatliche Riester-För-
derung in der bAV vorstellen. Möglich wäre zudem eine Zu-
schusspflicht des Arbeitgebers bei der Entgeltumwandlung, 
die in Verbindung mit einem bAV-Abzugsbetrag für kleine 
Unternehmen erträglich ausgestaltet werden könnte (vgl. 
Kiesewetter et al. 2016).

Mit Blick auf die Notwendigkeit der privaten zusätzlichen 
Altersvorsorge, insbesondere um Altersarmut zu vermeiden, 
ist ein Überdenken der Anrechnungsregelungen beim Bezug 
der Grundsicherung im Alter erforderlich. Aktuell wird das 
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gesamte Einkommen aus einer privaten zusätzlichen Alters-
vorsorge auf die Grundsicherungsleistung angerechnet. Das 
hat zur Folge, dass Personen, die im Rentenalter einen An-
spruch auf die Grundsicherung erwarten, während der Er-
werbsphase erst gar nicht privat vorsorgen. Diesem so-
genannten Trittbrettfahrerverhalten kann entgegen gewirkt 
werden, indem diese Renteneinkommen (zumindest teil-
weise) nicht auf die Grundsicherungsleistung angerechnet 
werden.

Eine Ausweitung des Versichertenkreises der GRV auf alle 
Selbständigen ist hingegen nicht sinnvoll. Dies dürfte eher 
zu einer Belastung für die GRV führen, in berufsständischen 
Systemen versicherte Selbständige könnten jedenfalls nicht 
miteinbezogen werden. Um das Trittbrettfahrerverhalten von 
(Solo-)Selbständigen zu vermeiden, sollte vielmehr eine Ver-
sicherungspflicht für Selbständige erwogen werden. Diese 
müssten dann lediglich ihre Altersvorsorge nachweisen, um 
von der Pflichtversicherung in der GRV befreit zu werden, 
so wie es derzeit schon von Ärzten oder Anwälten verlangt 
wird.
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Herausforderungen und Aussichten der 
betrieblichen Altersversorgung 

Herausforderungen

Die betriebliche Altersversorgung steht vor zwei großen Her-
ausforderungen. Seit 2001 soll sie im Verein mit privater 
Vorsorge den wegen des demographischen Schwundes 
eingeleiteten Rückbau der gesetzlichen Altersrente ausglei-
chen. Über dies muss sie jetzt mit der Verminderung oder 
dem Wegfall von Zinsen für die Kapitaldeckung von Versor-
gungszusagen fertig werden. 

Ungenügende Rechtsgrundlagen 

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen reichen die hin-
ter der internationalen Entwicklung zurückgebliebenen 
Rechtsgrundlagen nicht aus. Der Übergang von einer die 
gesetzliche Altersrente nur ergänzenden zu einer sie partiell 
ersetzenden Rolle der betrieblichen Altersversorgung ist 
nicht gelungen. Nach Zahlen des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) liegt der Anteil der Beschäftigten 
mit einer betrieblichen Altersversorgung schätzungsweise 
bei rund 60%. Von den sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Alter von 25 bis unter 65 haben mehr als 70% 
entweder eine betriebliche Altersversorgung, eine Riester-
Rente oder beides. Rund 42% der Geringverdiener, das sind 
knapp 1,8 Mio. der gut 4,2 Mio. sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten mit einem Bruttolohn von weniger als 
1 500,00 Euro pro Monat, haben weder eine betriebliche 
Altersversorgung noch einen Riester-Vertrag. 

Die negative Zinsentwicklung ist nicht nur ein weiteres Hin-
dernis für Neuzugänge, sondern lässt auch bereits be-
stehende Verpflichtungen drückender und Abbaumöglich-
keiten attraktiver erscheinen. Nach einer Daumenregel  
des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft hat das 
Sinken des Zinses um einen Prozentpunkt für die gesam-

te Sparphase von 30 Jahren zur Folge, dass das Vorsor-
gevermögen um rund 15% sinkt, der erforderliche Vor-
sorgebetrag um fast 20% steigt und die Pensionsrück-
stellungen der Unternehmen um 15 bis 20% erhöht werden 
müssen. 

Ungenügend sind sowohl die arbeitsrechtliche Ausgestal-
tung als auch die öffentlich-rechtliche, insbesondere so-
zial- und förderungsrechtliche, Begleitung der betriebli-
chen Altersversorgung. Darüber besteht in Politik und 
Rechtswissenschaft weitgehende Einigkeit. Hemmend für 
ihren Ausbau ist auch ein verbreitetes Informationsdefizit, 
doch kann eine Verbesserung insoweit wenig bewirken, 
solange der Gegenstand der Information unbefriedigend 
bleibt.1

Fehlende Anerkennung reiner Beitragszusagen 

Bekanntlich ist die internationale Entwicklung der betrieb-
lichen Altersversorgung gekennzeichnet durch den zuneh-
menden Übergang von Leistungs- (defined benefit) zu Bei-
tragszusagen (defined contribution). Dies befreit nicht nur 
von Haftungsrisiken, sondern auch von vielen Begrenzun-
gen der Kapitalanlage und finanziellen Verpflichtungen, die 
zu Absicherung von Leistungszusagen erforderlich sind. 
Unserem Betriebsrentengesetz ist das nicht entgangen, 
doch hat es nur halbherzig reagiert, da es auch bei Bei-
tragszusagen eine Mindestleistungsgarantie der Arbeitge-
ber in Höhe der eingezahlten Beiträge verlangt, sogar bei 
der Entgeltumwandlung, subsidiär auch bei der Einschal-
tung externer Versorgungsträger. Diese Zusagen sind des-
halb als Gazelle mit Klumpfuß bezeichnet worden. Reine 
Beitragszusagen ohne Mindestgarantie sind zwar zulässig, 
gelten aber nicht als betriebliche Altersversorgung und sind 
deshalb unattraktiv. 

Beitragsverlust bei der Entgeltumwandlung in 
betriebliche Altersversorgung 

Die Entgeltumwandlung gem. § 1a Betriebsrentengesetz 
wird in der Praxis nur als Bruttoumwandlung vorgenommen, 
sodass der Arbeitgeber seine durch die Umwandlung er-
sparten Beiträge zur Sozialversicherung nicht in die betrieb-
liche Altersversorgung einbringen muss. Freilich sehen zahl-
reiche Tarifverträge eine solche Einbringung vor, meist aber 

 1 Ausführliche Unterrichtung über die Hemmnisse für eine weitere Verbrei-
tung der betrieblichen Altersversorgung findet sich in einer dem BMAS 
erstatteten Machbarkeitsstudie für eine empirische Analyse von Hemm-
nissen für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in KMU, 
2014, und einem dem Bundesfinanzministerium von Prof. Dr. Kiesewet-
ter und anderen erstatteten Gutachten über die Optimierungsmöglichkei-
ten bei den bestehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen För-
derungsregelungen der betrieblichen Altersversorgung. Beides ist auf 
den Internetseiten der jeweiligen Ministerien zugänglich. Dazu Prof. Kie-
sewetter auch in diesem Heft. 

Peter Hanau*

 * Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Hanau ist Emeritus am Institut für Deutsches 
und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht der Universität zu Köln.
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nicht in voller Höhe und teilweise wohl auch für Konzessio-
nen der anderen Tarifparteien.

Keine klare Rechtsgrundlage für ein 
Optionssystem zur Entgeltumwandlung 

Im Ausland vordringend sind sog. Opt-out- oder Auto-En-
rolment-Systeme, die unter bestimmten Voraussetzungen 
zu einer Umwandlung von Arbeitsentgelt in Leistungen für 
die betriebliche Altersversorgung führen, wenn der Arbeit-
nehmer nicht widerspricht. Sie sind in Deutschland nicht 
verboten, aber ohne klare Rechtsgrundlage, so dass sie 
selten praktiziert werden und nicht einmal eine deutsche 
Bezeichnung haben; naheliegend ist ein Optionssystem. 
So bleibt die Entgeltumwandlung bei uns hinter ihren nach 
ausländischen Erfahrungen beträchtlichen Möglichkeiten 
zurück. 

Praktisch keine Riester-Förderung für die 
betriebliche Altersversorgung 

Soweit ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltum-
wandlung für betriebliche Altersversorgung hat, kann er 
nach § 1a Abs. 3 BetriebsrentenG verlangen, dass die Vor-
aussetzungen für eine Förderung nach §§ 10a, 82 Abs. 2 
EStG (sog. Riester-Förderung) erfüllt werden, wenn die be-
triebliche Altersversorgung durch einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt 
wird. Dies setzt eine Nettoumwandlung voraus, so dass die 
Sozialversicherungsbeiträge nicht entfallen. Trotzdem sind 
für die Versorgungsbezüge nach § 250 SGB V von dem 
Arbeitnehmer allein die vollen Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung zu entrichten. Dies hat die Riester-För-
derung in die individuelle Privatversorgung abgedrängt, de-
ren vielfach beklagte Kosten in der betrieblichen Altersver-
sorgung geringer wären. 

Die Belastung von Versorgungsbezügen mit dem vollen Bei-
tragssatz zur Kranken- und Pflegeversicherung gilt ganz all-
gemein als wichtiges Hemmnis für die betriebliche Altersver-
sorgung. Bei der Riester-Förderung in der betrieblichen Al-
tersversorgung fällt sie besonders ins Gewicht. 

Anrechnung der Versorgungsbezüge auf die 
Grundsicherung 

Nach §§ 41 Abs. 1, 82 SGB XII sind Versorgungsbezüge 
wie alle anderen Einnahmen auf die Grundsicherung im Al-
ter anzurechnen. Es ist naheliegend und vielfach bestätigt, 
dass die betriebliche Altersversorgung dadurch für Gering-
verdiener unattraktiv wird. 

Damit dürften die wichtigsten Hemmungen der betrieblichen 
Altersversorgung aufgezählt sein. Weitere Einzelheiten kön-
nen den in Fußnote 1 nachgewiesenen Gutachten entnom-
men werden.

Verbesserungsmöglichkeiten 

Nach alledem liegen die Verbesserungsmöglichkeiten, die 
Wege zu einer Enthemmung der betrieblichen Altersversor-
gung, auf der Hand: Die hemmenden Regelungen sind zu 
beseitigen. Das erfordert freilich eine Abwägung mit den In-
teressen, die zu diesen Regelungen geführt haben. Der Stand 
dieses Abwägungsprozesses ergibt sich aus Folgendem.

Sozialpartnermodell für die reine Beitragszusage

Das Konzept einer reinen Beitragszusage ist 2014 vom 
BMAS aufgegriffen und in ein »Sozialpartnermodell« der be-
trieblichen Altersversorgung eingefügt worden. Zur näheren 
Ausgestaltung und weiteren Entwicklung sind Rechtsanwalt 
Dr. Arteaga und der Verfasser vom Ministerium mit einem 
Rechtsgutachten beauftragt worden, dem alle Einzelheiten 
zu entnehmen sind.2 Zurzeit wird im Ministerium ein Refe-
rentenentwurf vorbereitet. 

Das Konzept des Ministeriums enthält zwei einschränkende 
Voraussetzungen der reinen Beitragszusage: zulässig nur 
aufgrund eines Tarifvertrages, der auch eine Mitsteuerung 
durch die Tarifparteien vorzusehen hat, und nur bei einer 
Mindestgarantie des Versorgungsträgers (Pensionskasse, 
Pensionsfonds, Direktversicherung) in Höhe der gezahlten 
Beiträge. Der Klumpfuß soll also nicht verschwinden, son-
dern von den Arbeitgebern auf die Versorgungsträger ver-
lagert werden. Auch die subsidiäre Einstandspflicht des Pen-
sionssicherungsvereins (PSV) soll bleiben, allerdings nicht 
mehr ausgelöst durch Insolvenz des Arbeitgebers, sondern 
durch Minderleistung des Versorgungsträgers. Dafür dürfte 
ein gesonderter Abrechnungsverband im Rahmen des PSV 
erforderlich sein. An die Stelle des PSV könnte bei Lebens-
versicherungen die Sicherungseinrichtung Protektor treten. 
Dieses Modell soll nicht in bestehende Versorgungszusagen 
eingreifen, sondern nur einen zusätzlichen Versorgungsweg 
eröffnen. Allerdings stellt sich die Frage, ob bestehende Zu-
sagen in das neue Modell überführt werden können, insbe-
sondere mit zukünftiger Wirkung. In unserem dem BMAS 
erstatteten Gutachten wird auch dies erörtert. 

Vorteile tariflicher Regelungen

Für die Beschränkung der reinen Beitragszusage auf tarif-
vertragliche Regelungen gibt es gute Gründe. Besser als 

 2 Zugänglich auf der Internetseite des BMAS.
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Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträge sind Tarifverträ-
ge zu überbetrieblichen, sogar branchenweiten und viele Ar-
beitnehmer erfassenden Regelungen in der Lage. Nicht or-
ganisierte Arbeitgeber und Arbeitnehmer können durch frei-
willigen Beitritt, im Einvernehmen mit den Tarifparteien und 
dem Tarifausschuss nach § 5 TVG auch durch Allgemeinver-
bindlicherklärung erfasst werden. Andererseits können Tarif-
verträge so flexibel sein, dass sie die Besonderheiten ein-
zelner Unternehmen, Betriebe und Arbeitnehmergruppen 
 berücksichtigen, insbesondere durch Einschaltung der 
Betriebs parteien. Mit den Tarifparteien erhalten die Versor-
gungsträger kompetente und gleichgewichtige Vertragspart-
ner. Kollektivierung und Standardisierung der betrieblichen 
Altersversorgung erleichtern nicht nur die Einbeziehung bis-
her ausgeschlossener Arbeitnehmer, sondern dienen auch 
zur Verminderung von Abschluss- und Verwaltungskosten.

Das zweite Element des Sozialpartnermodells des BMAS, 
die Beibehaltung einer Mindestleistungsgarantie in Höhe 
der eingezahlten Beiträge, ist durch den Verfall des Zinsni-
veaus problematisch geworden, ebenso wie die traditionel-
len Garantien der Lebensversicherer. Die Verlagerung der 
Garantie von den Arbeitgebern auf die von ihnen zu finan-
zierenden Versorgungsträger ändert daran nichts Entschei-
dendes. Der Verfall der Zinsen ist aber auch eine Chance 
für die betriebliche Altersversorgung, da er die Mängel der 
hergebrachten Garantien von Versorgungsleistungen auf-
deckt. Freilich ist ein völliger Verzicht auf Sicherheit den 
Arbeitnehmern nicht zumutbar. Für die betriebliche Al-
tersversorgung wird deshalb wie generell für die Lebens-
versicherung an Konzepten einer Risikoteilung nach engli-
schem und niederländischem Vorbild gearbeitet.3 Im Rah-
men eines auf Tarifverträge gestützten Versorgungskon-
zepts kann man es diesen überlassen, die vorgesehenen 
Zusagen im Einzelnen auszugestalten; allerdings dürfte sich 
die Ausarbeitung von Mustern empfehlen. 

Obligatorische Arbeitgeberbeiträge 

Der Beitragsverlust bei der Bruttoentgeltumwandlung ist nur 
gerechtfertigt, soweit er die mit der Umwandlung verbun-
denen Kosten der Arbeitgeber deckt. Das Fußnote 1 nach-
gewiesene Optimierungsgutachten schlägt deshalb vor, die 
Arbeitgeber bei Neuzusagen der Entgeltumwandlung zu ei-
nem pauschalierten Zuschuss von 18% zu verpflichten. Ei-
ne in dem Fußnote 2 nachgewiesenen Gutachten entwickel-
te Alternative liegt darin, die Tarifparteien zur Regelung des 
Arbeitgeberzuschusses zu verpflichten. Die Abgrenzung der 
Neuzusagen kann allerdings problematisch werden, wenn 
bestehende Entgeltumwandlungen beendet werden, um bei 
Neuabschluss zuschussfähig zu werden. 

 3 Einzelheiten bei Goecke/John, CDC-Pläne und Auto Enrolment als Chan-
ce zur Überwindung der Stagnation der betrieblichen Altersversorgung?; 
Betriebliche Altersversorgung 2015, 640, und in dem Fn. 2 nachgewie-
senen Rechtsgutachten.

Gesetzliche und tarifvertragliche 
Rechtsgrundlage für ein Optionssystem zur 
Entgeltumwandlung 

Eine klare Rechtsgrundlage für ein Optionssystem zur Ent-
geltumwandlung setzt eine gesetzliche Rahmenregelung 
voraus, die vor allem die erforderliche Information der Ar-
beitnehmer festlegen muss. Ergänzend empfiehlt es sich 
nicht nur bei der reinen Beitragszusage, eine tarifvertragliche 
Rechtsgrundlage zu verlangen, da das Optionssystem zwar 
nicht gegen, aber ohne den Willen der Arbeitnehmer in ihre 
Entgeltansprüche eingreift. Dies erfordert einen besonderen 
Schutz, wie er durch Tarifverträge gewährleistet werden 
kann. 

Staatliche Förderung der betrieblichen 
Altersversorgung 

Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass zur Förde-
rung der betrieblichen Altersversorgung, insbesondere im 
Bereich der Geringverdiener, eine staatliche Förderung er-
forderlich ist. Im Einzelnen sind hier viele Varianten denk-
bar, von der Riester-Förderung bei Bruttoentgeltumwand-
lung bis zu Steuervorteilen für die Arbeitgeber.4 Schwie-
rigkeiten bereitet auch hier die Frage der Neuzusagen. 
Wird die Förderung auf sie begrenzt, werden das diejeni-
gen Arbeitnehmer und Arbeitgeber als ungerecht empfin-
den, die auch ohne diese Förderung dem staatlichen Auf-
ruf zur betrieblichen Altersversorgung gefolgt sind. Zudem 
würde es dann auch in diesem Zusammenhang eine Flucht 
aus Alt- in Neuzusagen geben. Die Einbeziehung von Alt-
zusagen wäre freilich teuer und würde möglichweise einen 
geringeren Anreiz für Neuzusagen geben.

Keine Anrechnung der Versorgungsbezüge auf 
die Grundsicherung?

Da die nach allgemeinen Grundsätzen gebotene Anrech-
nung der Versorgungsbezüge auf die Grundsicherung für 
die betriebliche Altersversorgung von Geringverdienern ein 
Nullsummenspiel ist, liegt es nahe, eine Ausnahme zu for-
dern. Dies wirft aber die Frage auf, ob dann nicht auch 
andere Einkommensarten ausgenommen werden müss-
ten. Deshalb kann die Frage der Anrechnung nur in einem 
größeren Zusammenhang beantwortet werden. Für die 
Nichtanrechnung spricht immerhin, dass sie für den Sozi-
alfiskus nicht belastend ist, soweit Geringverdiener erfah-
rungsgemäß bei Anrechnung auf die betriebliche Altersver-
sorgung verzichten, sei es durch Verzicht auf eine Entgel-
tumwandlung oder die Bitte an den Arbeitgeber, statt Ver-
sorgungs- Entgeltzusagen zu erteilen. 

 4 Einzelheiten in dem in Fn. 1 nachgewiesenen Optimierungsgutachten. 
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Aussichten

Nach Zahlen des BMAS sind die aktiven Anwartschaften auf 
eine betriebliche Altersversorgung seit den Reformen im 
Jahr 2001 von 14,6 auf 20,1 Mio. bis Ende 2013 gestiegen. 
Diese Zunahme ist allerdings weitgehend bis 2005 erfolgt 
und hat in den letzten Jahren deutlich an Dynamik verloren. 
Seit 2005 ging der Anstieg in etwa mit der wachsenden Zahl 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter einher. Die Frage 
ist deshalb, ob es durch die vorstehenden diskutierten Ver-
besserungen zu neuer Dynamik der betrieblichen Altersver-
sorgung kommen kann, wie sie zum Ausgleich des absin-
kenden Niveaus der gesetzlichen Rente erforderlich ist. Die 
Hauptverantwortung liegt bei dem Gesetzgeber. Aber auch 
die Tarifparteien können eine wichtige Rolle spielen, insbe-
sondere wenn sie sich für das ihnen zugedachte Sozialpart-
nermodell erwärmen. Den Arbeitgebern dürfte die in diesem 
Modell vorgesehene besondere Rolle des Tarifvertrages, 
insbesondere die Allgemeinverbindlicherklärung, nicht at-
traktiv erscheinen, während eine reine Beitragszusage, ins-
besondere eine Möglichkeit, von bisherigen Leistungszusa-
gen unter bestimmten Bedingungen zu ihr überzugehen, 
attraktiv sein könnte. Bei den Gewerkschaften dürfte es um-
gekehrt liegen. Der Tarifvertrag ist ihr ureigenes Gestaltungs-
mittel, doch könnte seine Nutzung zur Einschränkung for-
maler Garantien für sie abschreckend sein, selbst wenn die 
Aussicht besteht, dass der Verzicht auf Garantien für die 
Arbeitnehmer am Ende wegen verbesserter Möglichkeit zur 
Kapitalanlange und geringerer Abschreckung der Arbeitge-
ber am Ende für die Arbeitnehmer günstiger sein könnte. 
Jedenfalls wird der Gesetzgeber vorangehen müssen. 

Obligatorium?

Auf die Meinungen und Wünsche von Tarifparteien, Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern käme es nicht an, wenn ein ge-
setzliches Obligatorium betrieblicher Altersversorgung ein-
geführt würde. Das würde freilich deren Charakter grund-
sätzlich verändern, da ein gesetzliches Obligatorium die 
Höhe von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen generell 
festlegen müsste. 

Die betriebliche Altersversorgung am 
Scheidewege 

Nach alledem ist klar, dass die betriebliche Altersversorgung 
an einem Scheideweg steht. Kommt es zu einer wirksamen 
Enthemmung, kann sie zu einer tragenden Säule der Alters-
sicherung werden. Kommt es nicht dazu, wird sie in ihrer 
traditionellen Rolle einer bloßen Zulage zur gesetzlichen Ren-
te bleiben, deren Absenkung dann rückgängig gemacht 
werden müsste. Würden für die Renaissance der gesetzli-
chen Alterssicherung zunehmend Steuermittel verwandt, 

auch um nicht nur die Jungen an der Finanzierung der Ren-
ten zu beteiligen, würde sich das der Grundkonzeption Bis-
marcks annähern, die ja eine Finanzierung der Sozialversi-
cherung aus Steuermitteln vorsah. Vorwärts zu einer umfas-
send reformierten betrieblichen Altersversorgung oder zu-
rück zu Bismarck ist die Alternative.

Ein gesetzliches Obligatorium würde dagegen die betriebli-
che Altersversorgung in ihrer jetzigen Gestalt beseitigen und 
zu einer kapitalgedeckten Sozialversicherung in privatrecht-
licher Form führen. Der aus der hessischen Landesregierung 
vorgelegte Plan einer sog. Deutschlandrente zielt in diese 
Richtung, obwohl er sich einstweilen mit dem schwächeren 
Antrieb eines Optionssystems begnügt. 

Die Auswahl des Weges liegt in der Hand des Gesetzgebers 
und der Tarifparteien. 
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Überbetriebliche Altersvorsorge als 
letzte Chance für eine 
marktwirtschaftliche Lösung 

Die Rentenreform 2001 …

Mit der Rentenreform des Jahres 2001 wurden die Weichen 
für eine Neuverteilung der Leistungen und Lasten aus der 
Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zugunsten der jün-
geren Generation neu gestellt. Dies geschah möglicherwei-
se zum letztmöglichen Zeitpunkt, wie die in diesem Jahr 
erfolgte teilweise Rücknahme dieser Reform mit der Mütter-
rente und der Altersrente für langjährig Versicherte durch die 
aktuelle große Koalition zeigt. Im Ergebnis wird ein Absinken 
des Versorgungsniveaus aus der GRV auf durchschnittlich 
40% des Nettoarbeitslohns erwartet. Den Ausgleich für weg-
fallende Ansprüche sollten die Bürger nach den Vorstellun-
gen der Politik eigenverantwortlich durch kapitalgedeckte 
Vorsorge schaffen. Hierzu wurden im Jahr 2001 neue insti-
tutionelle und finanzielle Anreize geschaffen. Für individuel-
le Vorsorge von Arbeitnehmern wurde die sogenannte Ries-
ter-Förderung eingeführt, die Geringverdiener und Kinder-
reiche gezielt mit Zulagen fördert. Für alle anderen Arbeit-
nehmer und für Selbständige ermöglicht die nachgelagerte 
Besteuerung zumindest einen steuerfreien Aufbau von Vor-
sorgevermögen. Richtigerweise wurde beides an die Bedin-
gung rentenförmiger Auszahlungen geknüpft. 

… und ihre Folgen

Was wissen wir über den Erfolg dieses Maßnahmen-
pakets? Die Zahl der abgeschlossenen Riester- und 
Rürup-Verträge ist beachtlich, das darin kumulierte Vermö-
gen weniger. Es steht zu befürchten, dass insbesondere 
Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen die 
Möglichkeit zum steuerfreien Vermögensaufbau nutzen, 
dass aber gerade von Altersarmut Bedrohte nicht oder nur 
unzureichend vorsorgen. 

Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sieht es 
kaum besser aus. Die Angestellten des öffentlichen Dienstes 
sind flächendeckend abgesichert. In der Privatwirtschaft ver-
fügen aber vor allem Arbeitnehmer großer und mittelgroßer 
Unternehmen über Anwartschaften auf Betriebsrenten, die 
entweder vom Arbeitgeber finanziert sind oder aufgrund ta-
rifvertraglicher Regelungen aufgebaut werden. Darüber hin-
aus können die Arbeitnehmer regelmäßig zusätzlich durch 
sog. Entgeltumwandlung Ansprüche erwerben. Die unter-
nehmensinternen Systeme sind häufig renditestark, da sie 
effizient verwaltet werden und keine Vertriebsprovisionen 
anfallen. Die Ansprüche der Arbeitnehmer sind außerdem 
über den Pensionssicherungsverein gegen Ausfall abgesi-
chert, wenn das Trägerunternehmen in Schieflage gerät. 

Weniger gut ist es um die kleinen und kleineren mittleren 
Unternehmen und deren Beschäftigte bestellt. Wenn über-
haupt, wird hier bAV nur in Form versicherungsförmiger 
Lösungen praktiziert, als sog. Direktversicherungen oder 
über von Versicherungsunternehmen verwaltete Versor-
gungswerke. Dies impliziert in der Regel höhere Kosten, 
insbesondere deshalb weil die Beratung der Arbeitnehmer 
über Versicherungsvertriebe organisiert wird. Bei Reduktion 
der Arbeitszeit, bei längerer Beitragsfreistellung bedingt 
durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Kindererziehungszei-
ten drohen Vermögensschäden für den Arbeitnehmer. Vor-
ab entrichtete Vertriebsprovisionen werden nicht zurück 
erstattet, wenn die Prämien nicht im vereinbarten Umfang 
bezahlt werden. Lediglich für den Fall des Wechsels des 
Arbeitgebers regelt ein Abkommen, das die meisten Versi-
cherungsunternehmen unterschrieben haben, dass bereits 
aufgebaute Ansprüche aus einer Direktversicherung provi-
sionsfrei auf einen neuen Anbieter übertragen werden kön-
nen. Allerdings gilt dies nur dann, wenn der Vertrag binnen 
Jahresfrist reaktiviert wird.

In Summe verfügen ca. 50% der privatwirtschaftlich Be-
schäftigten über eine irgendwie geartete Anwartschaft  
auf eine Leistung der bAV. Ob diese Anwartschaften in 
allen Fällen, v.a. bei Geringverdienern ausreichen, um die 
Versorgungslücke zu schließen, darf allerdings bezweifelt 
werden. 

Überbetriebliche Altersvorsorge als weitere Form 
der bAV

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Regierungskoa-
lition, die bAV im Bereich der KMU sowie der Geringver-
diener zu stärken. Momentan scheint es denkbar, dass ein 
Reformpaket verabschiedet wird, das ein neuartiges Vehi-
kel für »überbetriebliche Altersvorsorge« sowie finanzielle 
Anreize für den Einstieg in die bAV für Geringverdiener um-
fasst. Zur Entwicklung von Reformoptionen wurden vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und vom Bun-

Dirk Kiesewetter*

 * Prof. Dr. Dirk Kiesewetter ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL und 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Würzburg.
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desfinanzministerium jeweils Gutachten in Auftrag gege-
ben, die zwischenzeitlich der Öffentlichkeit vorliegen (vgl. 
Kiesewetter et al. 2016; Hanau und Arteaga 2016). Noch 
gibt es keine schriftlichen Eckpunkte, die erkennen lassen, 
wie genau ein Gesetzentwurf aussehen könnte. Klar ist 
aber, dass die politische Diskussion entlang dieser Gut-
achten erfolgt und dass der Gesetzgeber wie bisher v.a. 
auf Anreize setzt und darauf, dass diese von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern zum Anlass genommen werden, mehr 
Mittel in eine kapitalgedeckte, kollektive Zusatzversorgung 
zu lenken.

Insbesondere hofft man darauf, dass die Sozialpartner, Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände das Angebot ergrei-
fen und künftig überbetriebliche Einrichtungen gemeinsam 
verantworten. Diese Einrichtungen müssten, um die Vortei-
le kollektiver Vorsorgesysteme entfalten zu können und um 
ohne teuren Versicherungsvertrieb auszukommen, standar-
disierte Vorsorgeformen anbieten, die ohne erhöhten Bera-
tungsbedarf verständlich und attraktiv erscheinen. Für einen 
hohen Verbreitungsgrad wäre es weiterhin förderlich, wenn 
für den Arbeitgeber die gesetzliche Möglichkeit bestünde, 
alle Arbeitnehmer zu berücksichtigen, die nicht innerhalb 
vorgegebener Fristen widersprechen. Derartige Opt-
ing-Out-Modelle existieren beispielsweise in Großbritannien 
und Italien und führen regemäßig zu höheren Partizipations-
raten unter den Beschäftigten.

Es wäre politisch unklug, bestehende Formen der bAV im 
Zuge einer solchen Reform rechtlich zu benachteiligen und 
damit zu beschädigen. Man darf deshalb annehmen, dass 
bestehende betriebsinternen Systeme hierdurch nicht aus-
gehöhlt werden, sofern sie tatsächlich flexibler und rendite-
stärker und damit auch für das Trägerunternehmen attrak-
tiver sind als die neuen Einrichtungen. Unvermeidlich und 
ökonomisch sinnvoll ist aber, dass zugleich eine Reihe von 
Stakeholdern verlieren würde, die von der Kleinteiligkeit der 
bAV in ihrer heutigen Form profitieren. 

Jede Lösung, die auf freiwillige Eigenvorsorge der Bürger 
setzt, muss zugleich sicherstellen, dass die gesetzten An-
reize ihre Wirkung auch entfalten können. Derzeit ist es für 
Personen, die damit rechnen im Alter in die Grundsicherung 
zu fallen, nicht rational freiwillig vorzusorgen, da Ansprüche 
aus individuell oder betrieblich aufgebauten Rentenleistun-
gen auf die Grundsicherung angerechnet werden. Hier wä-
re ein Freibetrag oder eine nur quotale Anrechnung erfor-
derlich, um den Negativanreiz zu beseitigen. Außerdem 
sollten die Selbständigen in dieser Diskussion nicht ver-
gessen werden. Das Problem der Altersarmut stellt sich 
hier in verschärfter Form, da Selbständige nur durch Eigen-
initiative Altersvorsorge betreiben. Deshalb sollte dieser 
Personenkreis von neu entstehenden Angeboten nicht 
ausgeschlossen und hier ggf. sogar über Pflichtbeiträge 
nachgedacht werden.

Die Alternativen

Um zu klären, ob diese Überlegungen in die richtige Rich-
tung weisen, ist es hilfreich, sich klarzumachen, welche an-
deren Politikoptionen bestehen. 

Ein denkbares Szenario besteht darin, dass die Politik den 
Weg des geringsten Widerstandes wählt, auf systemändern-
de Reformen verzichtet und es bei Einführung eines finan-
ziellen Anreizes für mehr bAV belässt. Dies dürfte vorher-
sehbar ein Strohfeuer vergleichbar dem bei Einführung der 
Riester-Förderung auslösen. Vermutlich würden eine Vielzahl 
neuer Direktversicherungen abgeschlossen, eventuell auch 
Zusagen in anderen Durchführungswegen begründet oder 
aufgestockt. Hiervon würde ein Großteil dann aufgrund der 
hier diskutierten Probleme nicht wie geplant bedient. Die 
bAV wäre in ihrem Ruf schwer geschädigt, und die Versi-
cherungswirtschaft stünde ein weiteres Mal am Pranger, so 
wie derzeit mit der in vielen Augen gescheiterten individuel-
len Riester-Vorsorge.

Das derzeit diskutierte Modell könnte auch daran scheitern, 
dass die Sozialpartner die Verantwortung scheuen, die die 
Verwaltung oder zumindest Beaufsichtigung überbetriebli-
cher Einrichtungen der bAV mit sich bringt. Bei Gewerkschaf-
ten genauso wie bei Arbeitgeberverbänden könnten die Ver-
treter großer Unternehmen bremsend wirken, da für sie nichts 
zu gewinnen ist. Damit würde aber eine Chance vertan, sich 
in einem Bereich zu engagieren, den man zum originären 
Aufgabenbereich der Sozialpartner zählen kann, wenn man 
die bAV zur Lohnpolitik in einem weiten Sinne rechnet.

So bliebe letztlich nur noch eine staatlich organisierte Lösung, 
etwa in Form eines Staatsfonds, wie er derzeit unter dem 
Begriff »Deutschlandrente« propagiert wird. Man braucht gro-
ßes Vertrauen in die langfristige Prinzipientreue und Stand-
festigkeit der Politik, um glauben zu können, dass diese Lö-
sung effizienter ist als der Wettbewerb einer begrenzten Zahl 
überbetrieblicher Einrichtungen unter der Aufsicht verschie-
dener Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Zweifelt 
man an der Fähigkeit der Politik, ein kapitalgedecktes Vorsor-
gesystem langfristig aufzubauen und zu erhalten, so bleiben 
letzten Endes nur umlagefinanzierte Politikinstrumente übrig. 
Ein solches existiert bereits in Form der Grundsicherung. 
Fraglich ist nur, ob das damit verbundene Menschenbild mit 
der sozialen Marktwirtschaft vereinbar ist. Statt einen Rahmen 
zu schaffen, in dem mündige Bürger eigenverantwortlich Al-
tersvorsorge betreiben können, wird der Durchschnittsver-
diener zum potenziellen Empfänger staatlicher Almosen. 

Fazit

Die nächsten Monate werden zeigen, ob die angesproche-
nen Gruppeninteressen den Vorstoß der Regierungskoaliti-
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on scheitern lassen oder ob es vor dem Eintritt in den Bun-
destagswahlkampf gelingt, die Weichen in der Rentenpolitik 
noch einmal neu zu stellen. Aus meiner Sicht könnte ein 
neuer, sechster Durchführungsweg der bAV in Form über-
betrieblicher, vertriebskostenfreier Einrichtungen einen wich-
tigen Beitrag zum Aufbau kapitalgedeckter Zusatzversor-
gung für alle darstellen. 
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Offene Fragen statt kurzfristigen 
Handlungsbedarfs

Mit den Reformen Anfang des vergangenen Jahrzehnts hat 
der Gesetzgeber auf die demographischen Herausforderun-
gen reagiert, die in den nächsten Jahrzehnten auf die um-
lagefinanzierte Rentenversicherung zukommen. Ohne Ge-
gensteuerung drohten zusätzliche Finanzierungserfordernis-
se, die aus der Alterung der geburtenstarken Jahrgänge 
sowie der steigenden Lebenserwartung resultieren, allein 
den jüngeren Beitragszahlern aufgebürdet zu werden. Mit 
der Deckelung der Beitragssatzentwicklung bis zum Jahr 
2030, dem gleichzeitigen Absenken des gesetzlichen Ver-
sorgungsniveaus sowie dem Anheben der Regelaltersgren-
ze auf 67 Jahre werden die Lasten auf Rentner und Bei-
tragszahler verteilt. 

Nach gut einem Jahrzehnt auf diesem rentenpolitischen 
Reformkurs wächst aktuell die Sorge, dass sich die Bürger 
nicht in ausreichendem Maß in der betrieblichen und der 
geförderten Privatvorsorge engagieren, um den Rückgang 
des gesetzlichen Sicherungsniveaus zu kompensieren. 
Deshalb, so die Befürchtung, seien künftige Rentner ver-
mehrt von Altersarmut bedroht. Diskutiert werden deshalb 
Ansätze zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge 
sowie eine Rückkehr zu einer den Lebensstandard si-
chernden gesetzlichen Rente. Die These einer zunehmen-
den Armutsgefährdung im Alter wird dagegen kaum in Fra-
ge gestellt, obwohl systematische Überlegungen und em-
pirische Indizien eher auf weiterführenden Forschungsbe-
darf hindeuten als auf kurzfristigen politischen Handlungs-
bedarf. 

Systematische Missverständnisse

Bereits der Versuch, von der Entwicklung des gesetzlichen 
Sicherungsniveaus (oder der Verbreitung einzelner privater 
Vorsorgeformen) auf die künftige Armutsgefährdung zu 
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schließen, führt in die Irre. Zwar lässt sich argumentieren, 
dass das statistisch gemessene Armutsgefährdungsrisiko 
steigt, wenn alle anderen Einflussfaktoren unverändert blei-
ben. Der empirische Nachweis dieser Hypothese ist aber 
kaum möglich. Denn die Ceteris-paribus-Bedingung impli-
ziert, dass die Individuen auf die veränderten Rahmenbe-
dingungen weder im Rahmen ihrer Erwerbs- noch im Rah-
men ihrer intertemporalen Konsumentscheidungen reagie-
ren. Indizien wie die steigende Verbreitung betrieblicher Al-
tersvorsorge im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts (vgl. 
BMAS 2015, S. 10), die wachsende Zahl an Riester-Verträ-
gen (vgl. BMAS 2016) sowie die seit 2005 steigende Er-
werbsbeteiligung sprechen gegen die modellhafte Argumen-
tation. 

Darüber hinaus erfordert eine Aussage über (künftige) Ar-
mutsgefährdungen die Einbeziehung des Haushaltskontex-
tes. Denn das Risiko wird statistisch als Anteil der Personen 
gemessen, deren Nettoäquivalenzeinkommen unter 60% 
des Median liegen. Das Messkonzept berücksichtigt folglich 
alle Einkommensquellen sämtlicher im Haushalt lebender 
Personen und zudem die unterschiedlichen Bedarfsgewich-
te der einzelnen Haushaltsmitglieder. Damit haben auch Än-
derungen der Verteilung von Haushaltskonstellationen und 
Einkommenskomponenten in den Haushalten Einfluss auf 
die prognostizierte Entwicklung der Armutsgefährdung. Um-
so weniger plausibel erscheint es, allein aus dem Absinken 
des gesetzlichen Sicherungsniveaus auf ein höheres Ar-
mutsgefährdungsrisiko zu schließen.

Wie bedeutsam die theoretischen Einwände sind, lässt sich 
bereits anhand einfacher empirischer Indizien ermessen 
– insbesondere dann, wenn man dem Konzept der relati-
ven Einkommensarmut die Inanspruchnahme von bedürf-
tigkeitsgeprüften Grundsicherungsleistungen gegenüber-
stellt. Im Jahr 2014 lagen 48% der Zahlbeträge aller Ver-
sichertenrenten unter der Grenze von 750 Euro pro Monat 
(vgl. Deutsche Rentenversicherung 2015a, S. 38 f.). Rech-
net man die Rentnerbeiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung hinzu, dann entspricht dieser Zahlbetrag einer 
monatlichen Bruttorente von rund 835 Euro. Der Wert liegt 
in etwa auf dem Grundsicherungsniveau (einschließlich der 
Kosten für Wohnen) für den Haupteinkommensbezieher 
eines Haushalts (vgl. Pimpertz 2016, S. 9). Tatsächlich be-
zogen aber nur 2,5% der gesetzlichen Rentner Grundsi-
cherung im Alter (vgl. Deutsche Rentenversicherung 
2015b, S. 275). 

Welche Umstände diesen Befund hauptsächlich zu erklären 
vermögen, liegt auf der Hand: Im Haushalt können mehrere 
gesetzliche, aber auch ergänzende betriebliche und private 
Alterseinkünfte zusammenkommen. Die Vermögensvertei-
lung ist ein weiterer Grund, warum ein niedriger Rentenan-
spruch nicht gleichzusetzen ist mit Bedürftigkeit im Alter (vgl. 
Demary und Pimpertz 2016, S. 2). 

Kritische und begünstigende Entwicklungen

Keineswegs soll mit dieser Argumentation Altersarmut ba-
gatellisiert werden. Im Gegenteil gibt es gute Argumente, 
die auf eine steigende Armutsgefährdung für bestimmte Per-
sonengruppen deuten. Meist wird auf die wachsende Zahl 
von Menschen mit gebrochenen Erwerbsbiographien hin-
gewiesen. Insbesondere wenn die Anschlussfähigkeit an 
den regulären Arbeitsmarkt dauerhaft verloren geht, führt 
die fehlende Beitragszahlung bei Arbeitslosengeld-II-Bezie-
hern zu entsprechenden Lücken im gesetzlichen System. 
Allerdings sind im Gegenzug seit 2005 rund 5,5 Millionen 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
zusätzlich entstanden, über die Teil- und Vollzeitbeschäftig-
te Anwartschaften in der Gesetzlichen Rentenversicherung 
bilden. Da diese Ansprüche armutspräventiv wirken, setzt 
eine Prognose der Armutsgefährdung im Alter Kenntnisse 
sowohl über die Verteilung neuer Anwartschaften als auch 
über die Verteilung von Erwerbslücken im Haushaltskontext 
voraus. Auch wenn es plausible Gründe für die Vermutung 
gibt, dass die Problemgruppen bislang nur zu Teilen von 
dem Beschäftigungsaufbau seit 2005 profitiert haben, so 
bedarf es doch einer tiefergehenden Forschung, um empi-
rische Gewissheit über den spezifischen Handlungsbedarf 
zu erlangen. 

Doch nicht nur aufgrund der hohen Erwerbsbeteiligung 
muss der Eindruck einer massenhaften Verbreitung von Al-
tersarmut in der Zukunft relativiert werden. Denn auch eine 
steigende individuelle Lebensarbeitszeit stabilisiert das zu 
erwartende Versorgungsniveau. So basiert die Berechnung 
des Sicherungsniveaus vor Steuern nicht auf empirischen 
Erkenntnissen, sondern auf der modellhaften Biografie eines 
Standardrentners mit 45 Beitragsjahren und jeweils durch-
schnittlichen Verdiensten. Dieser Modellfall gewinnt jedoch 
normative Kraft, sobald das Sicherungsniveau Gegenstand 
politischer Steuerung wird. Dann muss aber hinterfragt wer-
den, ob die dem Standardrentner innewohnende implizite 
Norm von 45 Beitragsjahren unverändert beibehalten wer-
den kann, wenn der Gesetzgeber die Regelaltersgrenze 
gleichzeitig um zwei auf 67 Jahre erhöht – in der Erwartung, 
dass sich die durchschnittliche Beitragszeit um die gleiche 
Spanne verlängert. Modelliert man deshalb für das Jahr 
2029 einen Standardrentner mit 47 statt 45 Beitragsjahren, 
kann für diesen Fall der im aktuellen Rentenversicherungs-
bericht bis zum Jahr 2029 prognostizierte Rückgang des 
Sicherungsniveaus bereits zu zwei Dritteln innerhalb des ge-
setzlichen Systems kompensiert werden (vgl. Pimpertz 
2016, S. 10 f.). 

Tatsächlich zeigen die Daten der Deutschen Rentenversi-
cherung, dass der Anteil der vorzeitig in den Ruhestand 
wechselnden Personen über die vergangene Dekade ge-
sunken ist, dass das durchschnittliche ebenso wie das für 
die Kohorten spezifische Rentenzugangsalter in den ver-
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gangenen Jahren gestiegen ist und dass die Anzahl der 
Versicherungsjahre beim Rentenzugang heute rund 10% 
über dem Niveau des Jahres 2000 liegt (vgl. Deutsche Ren-
tenversicherung 2015b, S. 131 ff., S. 137 ff., S. 142 ff.). 
Aber auch für diesen relativierenden Einwand gilt, dass ei-
ne Aussage zur künftigen Entwicklung von Armutsgefähr-
dung Kenntnisse über die Verteilung eben dieser zusätzli-
chen Beitragsjahre erfordert. Zu befürchten ist wiederum, 
dass verlängerte Erwerbsbiographien vor allem bei Arbeit-
nehmern zu Buche schlagen, die ohnehin hohe Beschäfti-
gungschancen aufweisen und deshalb kaum von Altersar-
mut bedroht sein werden. Dennoch besteht auch zu dieser 
Frage mehr Forschungsbedarf als empirisch gesicherte Er-
kenntnis.

Ergänzende Vorsorge besser als ihr Ruf

Mit Blick auf die Verbreitung der betrieblichen und privaten 
Altersvorsorge ist der empirische Befund ebenfalls weit we-
niger alarmierend, als vielfach unterstellt. Diese Einschät-
zung gilt insbesondere dann, wenn man sich von der Frage 
nach der Verbreitung einer einzelnen Vorsorgeform löst und 
die Perspektive um mögliche Anlagealternativen erweitert 
sowie den Haushaltskontext mit in den Blick nimmt (vgl. 
Beznoska und Pimpertz 2016). So sorgen 70% der Single- 
und Alleinerziehenden sowie 86% der Paarhaushalte (jeweils 
mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten) betrieblich und/oder privat vor. Die Haushalte geben 
an, dass sie im Durchschnitt rund 10% ihres verfügbaren 
Einkommens für Vorsorgezwecke sparen – den Erwerb einer 
selbstgenutzten Immobilie nicht eingerechnet. Dabei zeigt 
sich neben dem mit höherem Einkommen steigenden En-
gagement in der betrieblichen Vorsorge, dass die Haushal-
te mit fortschreitendem Lebensalter vermehrt vorsorgen. 
Arbeitslosigkeit scheint jedoch das zentrale Hemmnis für die 
Altersvorsorge zu sein, denn der Verbreitungsgrad der be-
trieblichen Vorsorge fällt bereits dann signifikant zurück, 
wenn lediglich der Zweitverdiener im Haushalt arbeitslos ist. 
Die normative Frage nach dem optimalen Verbreitungsgrad 
privater Vorsorge und dem optimalen Vorsorgeumfang kön-
nen die Befunde jedoch nicht klären. Immerhin legen die 
Ergebnisse nahe, dass die Haushalte mehrheitlich durchaus 
risikobewusst vorsorgen.

Wenig hilfreiche Reformansätze 

Die Diskussion um die Reformbedürftigkeit der Alterssiche-
rung konzentriert sich damit zunehmend auf die Frage, ob 
die bislang in der Öffentlichkeit verhandelten Reformansätze 
denn wenigstens geeignet sind, jenen Personen zu helfen, 
die eine dauerhaft unterbrochene Erwerbsbiographie auf-
weisen.

Das Anheben des Sicherungsniveaus vor Steuern dient je-
doch vor allem den Interessen der aktuellen Rentner und 
der Beitragszahler im rentennahen Alter. Personen mit un-
terbrochenen Erwerbsbiographien und niedrigen Anwart-
schaften würden dagegen weniger stark profitieren oder 
selbst bei einem höheren Rentenniveau nicht zwingend über 
die Armutsgefährdungsschwelle kommen. Gegen diese we-
nig treffsichere Maßnahme spricht zudem, dass die Finan-
zierungslasten vor allem die jüngeren Beitragszahler-Kohor-
ten dauerhaft belasten, während ausgerechnet die gebur-
tenstarken Jahrgänge begünstigt werden (vgl. Pimpertz 
2016, S. 14 ff.). Letztere profitieren aber ohnehin davon, 
dass die aktuelle Finanzierungslast auf viele Beitragszahler 
verteilt werden kann.

Ähnlich lautet der Einwand gegen die Aufwertung niedriger 
Rentenanwartschaften (Rente nach Mindesteinkommen 
oder solidarische Lebensleistungsrente). Da die Gesetzliche 
Rentenversicherung nicht zu differenzieren vermag, ob eine 
niedrige Rente aus einer (freiwillig) unterbrochenen Erwerbs-
biographie, einer (freiwilligen) Teilzeitbeschäftigung oder ei-
ner gering entlohnten Vollzeitbeschäftigung resultiert, drohen 
auch hier kostenintensive Mitnahmeeffekte und die Verschie-
bung von Finanzierungslasten auf nachfolgende Generatio-
nen. Will man unerwünschte Mitnahmeeffekte vermeiden, 
gelingt dies nur über Zugangskriterien, die neben der eige-
nen Erwerbsbiografie auch das Haushaltseinkommen ein-
beziehen. Je restriktiver diese Bedingungen formuliert wer-
den, desto stärker nähert sich das Konzept aber dem Sta-
tus quo an.

Schließlich hilft ein sechster Durchführungsweg der betrieb-
lichen Altersvorsorge wenig, selbst wenn dieser im Rahmen 
eines tarifvertraglichen Obligatoriums verankert würde. 
Denn Personen, die den Anschluss an den Arbeitsmarkt 
dauerhaft verloren haben, mangelt es schlicht an der ar-
beitsvertraglichen Grundlage für eine betriebliche Vorsorge. 
Auch eine verpflichtende Privatvorsorge kann das Problem 
mangelnden Einkommens nicht lösen (vgl. Demary und 
Pimpertz 2016).

Was läuft also schief? Die aktuelle Debatte scheint am Kern 
vorbei zu zielen. Das Problem der Armutsgefährdung im 
Alter lässt sich ursächlich nur auf dem Arbeitsmarkt lösen 
und nicht im System der Alterssicherung. Gleichwohl be-
steht Nachsteuerungsbedarf in der Gesetzlichen Renten-
versicherung – dort aber für die Zeit nach 2030 und im Sin-
ne einer Fortführung des eingeschlagenen Reformpfads. 
Denn die Folgen des demographischen Wandels werden 
auch in zwei Jahrzehnten noch deutlich spürbar sein, zumal 
eine längere Lebensarbeitszeit bis dato zusätzliche Anwart-
schaften begründet, die künftig neben den Lasten der Be-
völkerungsalterung zu schultern sind. Auch wenn es wenig 
populär klingt, für die Gesetzliche Rentenversicherung gilt 
die einfache Gleichung, dass die jüngeren Versicherten für 
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einen gleichwertigen Rentenanspruch länger arbeiten müs-
sen als die vorausgegangenen Kohorten.
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Altersarmut ab 2030: Womit wir rechnen 
müssen und womit nicht

Das Ärgerliche an alarmierenden Meldungen zu sensiblen 
Themen ist dies: Sie sind nicht mehr aus der Welt zu schaf-
fen, selbst wenn sie sich als ziemlich irreführend erweisen. 
Anfang April schreckte der WDR die Öffentlichkeit mit einer 
von Journalisten des eigenen Hauses erstellten Abschät-
zung auf, der zufolge nach 2030 fast 50% der heute Er-
werbstätigen eine gesetzliche Rente beziehen werden, die 
maximal das Grundsicherungsniveau erreicht, so dass sie 
dem Risiko der Altersarmut unterliegen. Gelesen und wei-
terverbreitet werden solche Nachrichten – wie Journalisten 
wissen sollten – vielfach als Voraussage, dass 2030 die Hälf-
te aller Rentner tatsächlich arm sein wird. Sowohl die ur-
sprüngliche Meldung als auch ihr verzerrtes und verstärktes 
Echo liegen aber weitab von dem, was aus heutiger Sicht 
als realistisch erscheint.

Seriöse Vorausschätzung zur Altersarmut

Die seriöseste Vorausschätzung zur zukünftigen Entwick-
lung von Altersarmut, die derzeit vorliegt, wurde Ende 2012 
vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (2012) vorgelegt. Altersarmut 
wird dort gemessen am Anteil der Bevölkerung im Alter ab 
65 Jahren, der Leistungen der Grundsicherung im Alter be-
zieht.1 Seinerzeit (2011) belief sich dieser Anteil auf 2,6%, 
mittlerweile (2014) ist er auf 3,0% gestiegen. Berechnungen 
des Beirats zur möglichen zukünftigen Entwicklung basieren 
v.a. auf Mikrodaten aus Versichertenkonten der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) für Angehörige der Jahrgänge 

 1 Dass diese Definition zu einer Unterschätzung führen kann, wenn 
Ansprüche auf solche Leistungen nicht geltend gemacht werden (»ver-
schämte Armut«), wird im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats 
(2012, S. 7) angesprochen. Auch ansonsten ist der Text darauf angelegt, 
für die Zukunft absehbare Probleme mit der gebotenen Vorsicht einzu-
grenzen und einzuordnen, aber nicht klein zu reden.

Martin Werding*

 * Prof. Dr. Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche 
Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, Fellow des CESifo Research 
Network und ifo-Forschungsprofessor.
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1965 bis 1979. Es geht somit um Renteneintritte im Zeitraum 
von etwa 2030 bis 2045 und damit um Renten, die vielfach 
bis weit in die 2060er Jahre laufen.

Die Ergebnisse besagen, dass die Altersarmutsquote dieser 
Personen unter sehr günstigen Annahmen annähernd kons-
tant bleiben könnte.2 Unter nicht sonderlich optimistischen, 
aber plausiblen Annahmen kann sie auf 3 bis 4% steigen – 
nämlich wenn die intendierte Verlängerung der Lebensar-
beitszeit durch die »Rente mit 67« schwach ausfällt und wenn 
Minijobs oder Langzeitarbeitslosigkeit sich weiter ausbreiten. 
Nur unter sehr pessimistischen Annahmen ergibt sich ein 
Anstieg auf 5,4%, d.h. eine annähernde Verdoppelung der 
aktuellen Werte. Dies könnte geschehen, wenn die »Rente 
mit 67« keinerlei Verhaltenseffekte hat, wenn alle Angehörigen 
dieser Jahrgänge zehn Jahre ihres Erwerbslebens arbeitslos 
sind und wenn die Erwerbs- und Einkommenssituation Ver-
sicherter in den neuen Bundesländern dauerhaft der der heu-
te 30- bis 34-Jährigen entspricht (vgl. Wissenschaftlicher 
Beirat 2012, S. 9–11; vgl. auch Börsch-Supan et al. 2016).

Vorausberechnungen dieser Art sind naturgemäß mit Un-
sicherheiten behaftet, die umso größer werden, je weiter sie 
in die Zukunft reichen. Dass aus einer Armutsquote von über 
5%, die sich unter sehr ungünstigen Annahmen in rund 
30 Jahren ergeben könnte, jedoch ohne Weiteres bereits in 
15 Jahren eine Quote von fast 50% wird, wie vom WDR 
suggeriert, kann aus heutiger Sicht so gut wie ausgeschlos-
sen werden.3

Bei alledem ist auch zu beachten, dass andere Altersgrup-
pen heute und wohl auch in Zukunft weit stärker von Armut 
betroffen sind als Personen im Rentenalter. So liegt der An-
teil der Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, der Grundsicherung bei Erwerbsminde-
rung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt an der Bevölkerung 
im Alter unter 65 Jahren derzeit (2014) bei 10,9%. Von Kin-
der und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre leben sogar 
14,7% in Haushalten, die Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende beziehen.

Warum Altersarmut in Zukunft zunehmen kann

Trotzdem gebührt dem Risiko steigender Altersarmut aus 
sozial- und finanzpolitischer Sicht Aufmerksamkeit. Um den 

 2 In den alten Bundesländern könnte sich bei sehr starken Verhaltenseffek-
ten der »Rente mit 67« sogar ein leichter Rückgang ergeben. In den neuen 
Bundesländern, wo die Quote aktuell unter 2% liegt, ist dagegen mit einem 
Anstieg zu rechnen, sobald Versicherte dort nicht mehr der großzügigen 
Anrechnung von Beschäftigungsjahren aus DDR-Zeiten unterliegen, son-
dern ihre Erwerbsphase v.a. in der Nach-Wendezeit durchlaufen haben.

 3 Größter Fehler der Abschätzung des WDR ist, dass von Querschnittsda-
ten zu Erwerbsbeteiligung und Löhnen in einem Jahr auf Längsschnitt-
resultate geschlossen wird, die sich über die gesamte individuelle 
Erwerbs phase entfalten. Würde man Berechnungen gleicher Art mit 
Daten von 2001 anstellen und dabei auch die seither vorgenommene 
Renten niveausenkung berücksichtigen, ergäben sich für die Altersarmut 
ab 2016 sicher ähnlich dramatische Schätzwerte.

Herausforderungen für die zukünftige Rentenfinanzierung zu 
begegnen, die aus einer ausgeprägten demographischen 
Alterung resultieren, sind im Rentenrecht in den letzten 
15 Jahren mehrere grundlegende Reformen ergriffen wor-
den. Durch den »Nachhaltigkeitsfaktor« in der Formel für die 
jährlichen Rentenanpassungen wird das Niveau gesetzlicher 
Renten mit der Zeit gezielt herabgeschleust, damit die Bei-
tragssätze für aktive Versicherte nicht zu stark steigen müs-
sen. Gleichzeitig soll die »Rente mit 67« die Lebensarbeits-
zeit verlängern, um die absehbare Anspannung der Renten-
finanzen zu dämpfen.

Die Effekte dieser Reformen für zukünftige Verläufe von Ren-
tenbeitragssatz und Rentenniveau4 und damit den aktuellen 
Stand der rentenrechtlichen Reaktionen auf die demogra-
phische Alterung zeigt Abbildung 1. Beitragssatz und Niveau 
der Leistungen sind zwei zentrale Kennziffern dafür, welche 
Belastungen das Rentensystem einerseits den aktiven Ver-
sicherten auferlegt und welche Leistungen es andererseits 
den Rentnern gewährt. Durch die Umlagefinanzierung der 
GRV hängen beide Größen eng zusammen: Ein höheres 
Rentenniveau erfordert höhere Beitragssätze, während nied-
rigere Beitragssätze ein niedrigeres Rentenniveau erzwingen 
– oder es müssten jeweils alternative Finanzierungsquellen 
gefunden werden.

Simulationen dieser Art dürfen nie als Prognosen oder gar 
als Punktschätzungen missverstanden werden. Sie beruhen 
auf einer Reihe von Annahmen und auf Modellierungen, die 
einige bekannte Zusammenhänge gestützt auf empirische 
Daten aus der Vergangenheit abbilden und für die Zukunft 
fortschreiben.5 Sie illustrieren grundlegende Tendenzen – 
hier v.a. die Effekte demographischer Verschiebungen für 
die Rentenfinanzen –, die in den Daten und im jeweiligen 
Rechtsstand angelegt sind, und können eine Vorstellung 
von der Größenordnung und von der Stabilität solcher Ef-
fekte geben.6

Die Abbildung zeigt somit v.a., wie mit dem Zielkonflikt zwi-
schen einem möglichst hohen Rentenniveau und möglichst 
niedrigen Beitragssätzen im Zeitraum bis 2060 grundsätzlich 
umgegangen wird. Das geltende Rentenrecht ist darauf an-
gelegt, die Finanzen der GRV bis etwa 2030 zu stabilisieren. 
Bis dahin sinkt das Rentenniveau nach den hier vorgestell-
ten Simulationen von derzeit (2014) 48,2% sukzessive auf 

 4 Unter »Rentenniveau« wird hier durchgängig das sogenannte »Net-
to-Standardrentenniveau vor Steuern« verstanden (entsprechend der 
gesetzlichen Definition in § 154 Abs. 3 SGB VI).

 5 Vgl. Werding (2013a) für eine Dokumentation von Annahmen, Daten-
grundlagen und Methodik des zugrunde liegenden Modells (Social 
Insurance Model, SIM). Für die hier verwendete Modellversion (mit 
Ist-Datenstand von 2014, »SIM.14«) wurden v.a. Daten aktualisiert sowie 
die Modellierung des (»endogenen«) Zusammenhangs zwischen Sozial-
beitragssätzen oder Steuern einerseits und Beschäftigungsentwicklung 
und gesamtwirtschaftlichem Wachstum andererseits verändert (vgl. dazu 
Werding 2016, Anhang 8.2).

 6 Aus Platzgründen wird hier darauf verzichtet, ergänzende Sensitivitätsana-
lysen vorzustellen. Für umfangreiche Alternativrechnungen aller Art – auf 
dem damaligen Stand von Daten und Modellierung – vgl. Werding (2013b).
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46% – aber noch lange nicht auf die für diesen Zeitraum 
geltende, gesetzliche Untergrenze bei 43%. Diese wird erst 
um 2050 erreicht und dann langsam immer weiter unter-
schritten. Auch der Beitragssatz bleibt bis 2030 voraussicht-
lich unter der gesetzlichen Obergrenze bei 22%, überschrei-
tet diese danach aber binnen weniger Jahre. Bis 2050 er-
reicht er rund 25% und steigt danach noch weiter an.

Ein im Zeitablauf sinkendes, allgemeines Rentenniveau be-
deutet – bei allen Fortschritten für die Finanzierbarkeit der 
GRV –, dass sich die gesamte Verteilung hoher, mittlerer und 
niedriger gesetzlicher Renten im Vergleich zu den laufenden 
Einkommen der sonstigen Bevölkerung nach unten schiebt. 
Renten, die schon aus heutiger Sicht eher niedrig sind, fal-
len dabei mit wachsender Wahrscheinlichkeit unter eine Ar-
mutsgrenze, die sich an der Entwicklung der Einkommen 
Jüngerer orientiert. Wie stark dieser Effekt im Zeitablauf wird, 
hängt davon ab, wie schnell und wie stark das Rentenniveau 
in Zukunft wirklich sinkt (und wie die Dichte der Verteilung 
niedriger Renten aussieht). Ob der Effekt problematisch wird, 
hängt auch noch davon ab, ob die Bezieher niedriger ge-
setzlicher Renten in einem Haushalt mit ausreichendem Ein-
kommen leben oder ob sie selbst über weitere Arten von 
Alterseinkünften verfügen.

Trends und Gegentrends

Sehr niedrige gesetzliche Renten sind bisher v.a. das Re-
sultat stark fragmentierter Rentenbiographien, die auf ver-
schiedenen Wegen zustande kommen. So gibt es Perso-
nen, die nur kurz oder phasenweise sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt waren und ihre Altersversorgung über-
wiegend als Beamte erworben oder als Selbständige auf-
gebaut haben. Sofern die private Absicherung Selb ständiger 
nicht unzureichend ist oder bei der Beamtenversorgung, 
v.a. auf Länderebene, aus finanzpolitischen Gründen keine 

dramatischen Einschnitte vorgenommen 
werden müssen, trägt diese Gruppe kein Ar-
mutsrisiko, das weiter wachsen könnte.

Eine andere Gruppe Betroffener sind Perso-
nen, v.a. Frauen, die nach ihrem Einstieg ins 
Erwerbsleben längere Zeiten der Kinderbe-
treuung und Haushaltsarbeit zurückgelegt ha-
ben und erst deutlich später oder nie wieder 
in eine Vollzeitbeschäftigung zurückgekehrt 
sind, die ihrer ursprünglichen Qualifikation 
entsprach. In der Erwerbsphase und auch im 
Alter leben solche »Zusatzverdiener« überwie-
gend vom Einkommen ihres Partners, zumeist 
des Ehemannes. Ein Armutsrisiko entsteht für 
sie aber bei einer Trennung oder Scheidung, 
d.h. wenn die jahrelange Arbeitsteilung im 
Haushalt zerbricht.7 Für die Zukunft gilt: Die 
Scheidungsziffer mag weiter steigen, aber 

Biographien dieser Art, die im heutigen Rentenbestand noch 
verbreitet sind, treten immer weiter zurück. Der Typ der 
»Nur-Hausfrau« ist bei den Frauen unter 50 Jahren weitest-
gehend verschwunden, und die Frauenerwerbsbeteiligung 
hat sich in den letzten 30 Jahren enorm erhöht, auch wenn 
Phasen der Teilzeitbeschäftigung dabei immer noch eine gro-
ße Rolle spielen. Angesichts der Zahl und Lebenserwartung 
von Frauen setzt allein schon diese Entwicklung einen starken 
Trend gegen eine weitere Ausbreitung von Altersarmut.

Als problematisch erscheint v.a. eine dritte Gruppe, deren 
Erwerbsbiographien lange Phasen der Arbeitslosigkeit oder 
mit niedrig entlohnter Arbeit (im Extremfall: reinen Minijobs) 
aufweist.8 Die allgemeine Rentenniveausenkung setzt diese 
Gruppe einem zunehmenden Armutsrisiko im Alter aus. Da-
bei muss ihre Zahl, bezogen auf rein demographische 
Trends, aber nicht überproportional zunehmen. Die Arbeits-
marktlage in Deutschland war schon in der Vergangenheit 
– seit der Verfestigung der Massenarbeitslosigkeit in den 
alten Bundesländern ab 1980 und der Transformationskrise 
in den neuen Bundesländern ab 1990 – anhaltend ungüns-
tig. Die Scarring-Effekte für die Erwerbsbiographien Betrof-
fener sind daher schon heute im Rentenbestand angekom-
men. Außerdem hat sich 2005/06 am Arbeitsmarkt eine 
markante Trendwende ergeben. Seither ist deutlich mehr 
Beschäftigung entstanden, darunter nicht überwiegend nur 
»prekäre« Jobs, sondern auch eine große Zahl sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Zentral für 
die zukünftige Entwicklung von Altersarmut ist dennoch, wie 
sich die Größe dieser Problemgruppe bei sinkendem Ren-
tenniveau entwickeln wird.

 7 Der Versorgungsausgleich sorgt zwar dafür, dass Rentenansprüche (und 
andere Alterseinkommen), die die Partner während der Ehe erworben 
haben, gleichmäßig geteilt werden. Längerfristige Karriere- und Lohn-
nachteile, die für den weniger stark ins Erwerbsleben integrierten Partner 
resultieren, wirken sich aber einseitig zu Lasten dieser Gruppe aus.

 8 Hinzuzufügen sind hier auch noch v.a. »Solo-Selbständige«, die im Hin-
blick auf ihr Alter oft nicht ausreichend abgesichert sind.
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Kann man das Rentenniveau wieder 
erhöhen? Jein!

Abbildung 1 zeigt an, dass das deutsche Ren-
tensystem für die weitere Entfaltung der de-
mographischen Alterung nach 2030 noch 
nicht wirklich gerüstet ist. Deutlich wird in der 
Abbildung jedoch auch, in welchem Maße die 
letzten größeren Reformen die Finanzierbar-
keit des Systems verbessert haben. Zudem 
halten die Effekte beider Reformen wichtige 
Lehren für die zukünftige Rentenpolitik – u.a. 
zur Vermeidung von Altersarmut – bereit.

Die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors hat 
den absehbaren Anstieg des Beitragssatzes 
stark gedämpft, indem auch das Rentenni-
veau deutlich verringert wurde. Aktuelle For-
derungen nach einer direkten Stabilisierung 
des Rentenniveaus, etwa bei 45%, würden im Umkehr-
schluss wieder einen verschärften Anstieg der Beitragssätze 
erzwingen (bis 2060: um ca. 3 Prozentpunkte, oder die Nut-
zung anderer Finanzierungsinstrumente mit vergleichbarem 
Aufkommen). Dies hätte Rückwirkungen auf die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit von in Deutschland produzierten 
Gütern, zumal andere entwickelte Volkswirtschaften von der 
demographischen Alterung weit weniger betroffen sind. 
Wenn hingegen Bruttolöhne und Lohnkosten entsprechend 
langsamer steigen, verringern sich die Nettolöhne. Am Ende 
werden u.U. also die ohnedies höheren Armutsrisiken für jün-
gere Personen verschärft, egal ob sie erwerbstätig sind oder 
arbeitslos werden.

Die laufende Erhöhung der Regelaltersgrenze der GRV auf 
67 Jahre schlägt der starren Logik eines Umlagesystems 
dagegen ein Schnippchen: Wenn es gelingt, die durch-
schnittliche Lebensarbeitszeit bis 2030 tatsächlich um ein 
oder sogar zwei Jahre zu verlängern, werden die Beitrags-
zahler entlastet und die Leistungen der GRV fallen für die 
verbleibende Rentenphase höher aus – wobei sich die 
durchschnittliche Dauer dieser Phase bei anhaltender Stei-
gerung der Lebenserwartung voraussichtlich weiter erhöht.9 
Diese Strategie ließe sich nach 2030 konsequent weiter ver-
folgen. Angesichts der erwarteten weiteren Zunahme der 
Lebenserwartung und der Anspannung der Rentenfinanzen 
wäre dies sogar mehr als naheliegend.10

 9 Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes (2015) wird sich die Lebenserwartung bis 2030 – abhängig 
von den dafür gebildeten Szenarien und vom Geschlecht (bei Männern 
im Zuge eines Aufholprozesses etwas stärker als bei Frauen) – im Mittel 
um rund drei Jahre erhöhen. Davon werden im geltenden Recht bis zu 
zwei Jahre einer verlängerten Erwerbsphase, ein Jahr einer verlängerten 
Rentenphase zugeschlagen. Die Relation der Länge beider Phasen – 
aktuell grob 40 zu 20 Jahre – bleibt dabei konstant.

 10 Von 2030 bis 2060 rechnet das Statistische Bundesamt (2015) mit einem 
weiteren Anstieg der Lebenserwartung von im Mittel rund 4½ Jahren. Der 
bisherigen Logik folgend müsste die Regelaltersgrenze um weitere drei 
Jahre erhöht werden, um Erwerbs- und Rentenphase gleichmäßig zu 

Die Effekte einer solchen Politik für Beitragssatz und Ren-
tenniveau zeigt Abbildung 2. Der Anstieg des Beitragssatzes 
wird weiter gedämpft, das Rentenniveau in seiner gängigen 
Definition nochmals erhöht. Diese Definition – basierend auf 
einer Rentenbiographie mit 45 Beitragsjahren – zeigt dabei 
allerdings nur Effekte einer Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit, die die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors abmildern. 
Zugleich verändert sich aber auch die Norm für die erwar-
tete Dauer einer lebenslangen Erwerbsbeteiligung. Um die 
vollen Auswirkungen der betrachteten Rechtsänderungen 
für das Rentenniveau angemessen abzubilden, könnte man 
daher auch die Definition des Rentenniveaus anpassen und 
die unterstellte Zahl der Beitragsjahre parallel zur Heraufset-
zung der Regelaltersgrenze erhöhen – von 45 auf 47 Jahre 
nach geltendem Recht, ab 2030 weiter auf über 49 Jahre 
bei einer neuerlichen Reform.

Durch konsequente Anpassung der Regelaltersgrenze an die 
Lebenserwartung kann das effektive Rentenniveau automa-
tisch bis 2060 und darüber hinaus bei über 45% stabilisiert 
werden, wenn sich die Lebensarbeitszeit wirklich wie vorge-
zeichnet verlängert. Damit ist das Problem steigender Bei-
tragssätze noch nicht aus der Welt. Das Risiko sich ausbrei-
tender Altersarmut lässt sich auf diesem Wege aber wirksam 
zurückdrängen – letztlich, indem die demographische Alterung 
mit einer Neudefinition dessen beantwortet wird, wer alt ist.

Fazit

Alterssicherung und speziell die GRV stehen in Deutschland 
vor einer schwierigen Phase, die zu schmerzhaften Anpas-
sungen zwingt, von denen ein Teil bereits erfolgt ist. Wach-

verlängern. Unterstellt man konkret, dass das Rentenalter ab 2030 jedes 
Jahr um einen Monat heraufgesetzt wird – wie derzeit im Zeitraum von 
2012 bis 2023 –, erreicht sie im Jahr 2060 knapp 69½ Jahre. Dies (»Ren-
te mit 69«) wird im Folgenden vorausgesetzt.
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sende Altersarmut stellt in diesem Kontext ein Risiko dar, 
das aber nicht dramatisiert werden sollte. Als wirksame und 
dauerhaft finanzierbare Ansätze zur Vermeidung dieses Ri-
sikos ergeben sich aus den hier angestellten Überlegungen 
v.a. zwei Maßnahmen.

Innerhalb des Rentensystems stellt die laufende Heraufset-
zung der Regelaltersgrenze ein geeignetes Mittel dar, das 
auch jenseits des Zeithorizonts der bisherigen Reformen 
weiter genutzt werden kann. Erforderlich sind dafür aller-
dings Verhaltensänderungen bei Arbeitnehmern und auch 
bei Arbeitgebern – bei Entscheidungen zum Renteneintritt, 
Personalplanung, Weiterbildung, Arbeitsorganisation und 
-gestaltung etc. –, die die Politik aufmerksam verfolgen und 
nötigenfalls beeinflussen kann.

Neben Ansprüchen auf gesetzliche Renten ist außerdem in 
wachsendem Maße ergänzende Altersvorsorge in der be-
trieblichen oder privaten Säule erforderlich. Die Politik hat 
dies zwar nicht verbindlich vorgeschrieben, aber die Rah-
menbedingungen für ergänzende Vorsorge verbessert und 
frühzeitig begonnen, bestimmte Formen direkt zu fördern. 
Die neuen Regelungen haben bisher jedoch weder den nö-
tigen Verbreitungsgrad erreicht noch reichen ihre Effekte 
aus, die entstehenden »Rentenlücken« zu schließen. Die 
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise – nämlich ein Ver-
trauensverlust in Finanzmärkte und deren Akteure und eine 
anhaltende Niedrigzinsphase – machen Diskussionen dieses 
Themas aktuell schwierig. Trotzdem ist ein neuer Aufschlag 
wünschenswert, der die Verbindlichkeit ergänzender Vor-
sorge erhöht und auf breiter Basis Zugang zu zweckgemä-
ßen und kostengünstigen Produkten eröffnet.

Wenn mit diesen beiden Maßnahmen der allgemeinen Sen-
kung des Rentenniveaus erfolgreich entgegengewirkt wird, 
geht es bei der Bekämpfung von Altersarmut v.a. noch dar-
um, Härtefälle zu mildern, die die aktuelle Reformstrategie 
mit sich bringt: Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit er-
höht fast zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Er-
werbsminderungen, die innerhalb der GRV angemessen 
abgesichert werden müssen. Personen mit stark fragmen-
tierten Rentenbiographien, v.a. nach langer Arbeitslosigkeit 
oder Scheidung, sind mit Mitteln des herkömmlichen Ren-
tenrechts dagegen kaum zu erreichen.11 Für sie braucht es 
eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung im Alter. Deren 
Regeln kann man gegenüber dem geltenden Recht verbes-
sern, v.a. indem vorhandene Vorsorge auf die Leistungen 
nur teilweise angerechnet wird, wie bei vorhandenen Er-
werbseinkommen in der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de. Deswegen muss sie aber nicht in die GRV verlegt wer-
den. Dazu weicht sie sowohl von deren Prinzipien als auch 
von deren administrativen Möglichkeiten zu stark ab.

 11 Sie würden auch von praktisch allen existierenden Vorschlägen für eine 
»Lebensleistungs-«, »Solidar-« oder »Garantierente« nicht wirksam erfasst.

Literatur

Börsch-Supan, A, T. Bucher-Koenen und J. Rausch (2016), »Altersarmut – 
Denkfehler: WDR-Berechnung der zukünftigen Altersarmut inkorrekt«, Pres-
semitteilung des Munich Center for the Economics of Aging (MEA) des 
Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, München, 13. April.

Statistisches Bundesamt (2015), Bevölkerung Deutschlands bis 2060: 
13.  koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statistisches Bundes-
amt, Wiesbaden.

Werding, M. (2013a), Modell für flexible Simulationen zu den Effekten des 
demographischen Wandels für die öffentlichen Finanzen in Deutschland 
bis 2060: Daten, Annahmen und Methoden, Bertelsmann-Stiftung, 
Gütersloh.

Werding, M. (2013b), Alterssicherung, Arbeitsmarktdynamik und neue 
Reformen: Wie das Rentensystem stabilisiert werden kann, Bertels-
mann-Stiftung, Gütersloh.

Werding, Martin (2016), Modellrechnungen für den vierten Tragfähigkeits
bericht des BMF, FiFo-Bericht Nr. 20, Finanzwissenschaftliches For-
schungsinstitut (FiFo) an der Universität zu Köln, Köln.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (2012), Altersarmut, BMWi, Berlin.


